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In Schweden leben fast alle Menschen mit 
Behinderung in ihren eigenen vier Wän-
den, und die Mehrzahl der behinderten 
Kinder lebt zu Hause bei ihren Familien. 
Die meisten Kinder und Jugendlichen 
besuchen Regelschulen, wobei es hier spe-
zielle Formen des Unterrichts für Taube 
und Hörgeschädigte oder Schüler mit 
schweren Mobilitäts- oder Lernbehinde-
rungen gibt. Die Gründung von Spezial-
schulen für Schüler mit Sehbehinderung 
in Kombination mit anderen Behinderun-
gen und für Schüler mit schwerer Sprach-
störung sind in der Planung.

Gleiche Bildung
Das schwedische Schulgesetz sieht vor, 
dass Kinder, die auf Schulassistenz an-
gewiesen sind, die erforderliche Hilfe 
bekommen. Außerdem besagt das Ge-
setz, dass alle Kinder in ganz Schweden 
ungeachtet ihrer Behinderung gleiche 

Bildungschancen haben müssen.
Interessanterweise ist die Quote der er-

folgreichen Absolventen weiterführender 
Schulen bei Menschen mit Behinderung 
proportional leicht höher als bei Men-
schen ohne Behinderung. Umgekehrt 
verhält es sich bei der höheren Bildung, 
obwohl inzwischen immer mehr Men-
schen mit Behinderung an der Universität 
oder an der Hochschule studieren. Die 
Arbeitslosenquote liegt bei Menschen mit 
Behinderung leicht höher als bei Men-
schen ohne Behinderung.

Mittel für die Arbeitsbeschaffung
Der Staat sorgt über seine Arbeitsmarkt- 
agenturen dafür, dass die Suche und 
die Sicherstellung von Arbeit erleichtert 
wird. Unternehmer, die Menschen mit 
eingeschränktem Leistungsvermögen 
einstellen, haben in bestimmten Fällen 
Anspruch auf Lohnkostenzuschüsse. Der 

Staat unterhält zudem das Unternehmen 
Samhall, das Menschen beschäftigt, die 
sonst keine Arbeit finden. Darüber hinaus 
erhalten Menschen mit Behinderung vom 
Schwedischen Sozialversicherungsamt 
verschiedene Arten von Unterstützung zur 
Finanzierung ihres Lebensunterhalts oder 
von zusätzlichen Kosten im Zusammen-
hang mit ihrer Behinderung.

Anspruch auf persönliche Assistenz
Grundsätzlich hat jeder Bürger in Schwe-
den Anspruch auf Sozialleistungen, doch 
gibt es außerdem spezielle Programme für  
Menschen mit Behinderung. Eine der be- 
deutendsten Reformen im Hinblick auf 
zusätzliche Unterstützung, das Gesetz 
über Hilfs- und Dienstleistungen für  
Menschen mit bestimmten Behinderun-
gen, wurde in den 1990er Jahren vom  
Schwedischen Reichstag verabschiedet.  
Ein wichtiges Anliegen dieses breitge- 

Oberstes Ziel der schwedischen Behindertenpolitik ist es seit langem, dass Menschen mit Behinderung 
ihren Alltag eigenverantwortlich und selbstständig bewältigen können. Um dieses Ziel umzusetzen,  
ist der Fokus jüngst von sozialen Fragen und Wohlfahrtsthemen auf Fragen der Demokratie und  
Menschenrechte verschoben worden.

Würde und Demokratie
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SCHWEDISCHE BEHINDERTENPOLITIK:

Menschen mit und ohne Behinderung haben dieselben Rechte

»
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STAATLICHE  
UNTERSTÜTZUNG

DIE SCHWEDISCHE  
REGIERUNG
Die Regierung und der Reichstag 
führen Richtlinien zur Behinder-
tenpolitik hauptsächlich über die 
Gesetzgebung ein. Die Regie-
rungsbehörden sind für bestimm-
te Bereiche einschließlich Bildung, 
Gesundheitswesen und Beschäf-
tigung zuständig. Ihre Aufgabe 
besteht u. a. darin, die Entwick-
lung ihrer Bereiche voranzutreiben 
und mit der Politik abzustimmen.

PROVINZIALLANDTAGE 
UND GEMEINDEN
Die Provinziallandtage sind für das 
Gesundheitswesen verantwort-
lich. Die 290 Gemeinden tragen 
die Verantwortung für die Bildung 
und die sozialen Dienste. Sie sind 
außerdem zuständig dafür, den 
Menschen eine Grundsicherung 
in Form von staatlicher Unter-
stützung und Dienstleistungen 
zukommen zu lassen. Diese um- 
fassen persönliche Assistenz, 
persönliche Repräsentanten für 
Menschen mit psychischen Be-
hinderungen, lokale Fahrdienste 
und Beihilfen zum Umbau der 
eigenen Wohnung oder von Fahr-
zeugen, um auch Menschen mit 
schweren Behinderungen ein  
unabhängiges, aktives Leben  
zu ermöglichen. Die staatlichen 
Gelder, die zu diesem Zweck an 
die Gemeinden gehen, sind ein 
wichtiger Beitrag zur Behinderten- 
politik.

fächerten Reformprogramms war es, Men-
schen mit Behinderung einen Anspruch auf 
kostenlose Hilfe zu geben. Die Anzahl der 
Betreuungsstunden ist abhängig von der 
Schwere der Behinderung.

Mehr Barrierefreiheit
Eine Gesellschaft, die allen Menschen die 
gleichen Partizipationsbedingungen zuge-
steht, muss auch für Menschen mit Behin-
derung die Teilhabe am öffentlichen Leben 
sicherstellen. Dies gilt für den Zugang zu 
Straßen und öffentlichen Plätzen, öffentli-
chen Gebäuden und Verkehrsmitteln sowie 
Geschäften und Restaurants. Um Bemü-
hungen in diese Richtung voranzutreiben, 
arbeitet die Regierung mit der Schwedischen 
Vereinigung von Kommunen und Regionen 
zusammen.

Anpassung des Wohnraums
Menschen mit Behinderung können bei der 
Gemeinde einen Zuschuss für die behinder-
tengerechte Anpassung ihres Wohnraums 
beantragen. Dieser kann für das Entfernen 
von Türschwellen, das Anbringen von Stütz-
geländern, das Vergrößern von Türen oder 
das Einbauen von automatischen Türöffnern 
und speziellen Aufzügen verwendet werden. 
Die Zuschüsse kommen für alle Arten von 
Behinderungen wie beispielsweise einge-
schränkte Mobilität, Sehbehinderungen, 
psychische Störungen und Allergien zur 
Verwendung.

Menschen, die zusätzliche Unterstützung 
benötigen, haben die Möglichkeit, in einer 
rund um die Uhr betreuten Wohngemein-
schaft zu leben. Wohngemeinschaften 
bestehen normalerweise aus Apartments mit 

Gemeinschaftseinrichtungen.
Alternativ dazu gibt es Wohnungen mit 

Notrufservice, in denen die Menschen allein 
leben, aber jederzeit Betreuungspersonal 
rufen können.

Familieneinrichtungen stehen für Eltern 
behinderter Kinder zur Verfügung. Diese 
bieten den Kindern die Möglichkeit, für 
bestimmte Zeit in einer anderen Familie zu 
leben.

Transport
Menschen die wegen ihrer Behinderung 
Schwierigkeiten bei der Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel haben, sind berechtigt, 
besondere Fahrdienste zu nutzen. Diese be-
zuschussten Dienste werden von Taxis oder 
größeren, speziell umgebauten Fahrzeugen 
übernommen. Die Berechtigung zur Inan-
spruchnahme eines solchen Transports wird 
im Fahrdienstgesetz geregelt. Die Gemein-
den sind für die Entscheidungen in diesem 
Zusammenhang und die Fahrdienste ver-
antwortlich. Allein in Stockholm werden im 
Rahmen dieser Dienste fast drei Millionen 
solcher Fahrten pro Jahr unternommen.

Zuschuss zum Auto
Menschen, die große Schwierigkeiten  
haben, zu reisen oder öffentliche Verkehrs-
mittel zu benutzen, können einen Zuschuss 
für ihr Auto erhalten. Diese Schwierigkeiten 
können zum Beispiel auf Schmerzen, Atem-
probleme, eingeschränkte Mobilität oder 
einen schlechten Gleichgewichtssinn zu-
rückzuführen sein. Auch Eltern behinderter 
Kinder können einen Zuschuss zum Auto 
erhalten. Das Schwedische Sozialversiche-
rungsamt entscheidet über die Zuschüsse.  n
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Internationale Zusammenarbeit
1993 stimmten die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen den Rahmenbestimmungen  
für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte zu, einem neuen internationalen 
Dokument, das weltweit den Blick dafür schärfen soll, wie wichtig es ist, gleiche Rechte 
und Chancen für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Die Durchsetzung dieser Rechte 
war schon immer ein Eckstein der schwedischen Behindertenpolitik.
  2008 unterzeichnete die schwedische Regierung deshalb auch das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Anders als die 
oben genannten Rahmenbedingungen ist diese Konvention rechtsverbindlich. Demzufolge 
haben sich Schweden und die anderen Staaten, die die Konvention ratifiziert haben, dazu 
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die nationale Gesetzgebung Menschen mit Behin-
derung nicht diskriminiert.  n

Behindertenselbsthilfe – eine starke Kraft
Schwedische Organisationen für Menschen mit Behinderung beeinflussen die behinde-
rungspolitischen Entscheidungen seit 50 Jahren mit, und ihre Zusammenarbeit mit den 
schwedischen Politikern ist auf allen Ebenen gut eingespielt. Viele dieser Organisationen 
gehören zum Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), dem Dachverband der 
schwedischen Behindertenverbände, der Einfluss auf die offizielle Politik nimmt.
  Die Organisationen sind in der Meinungsbildung tätig, tragen die Forderungen ihrer Mit-
glieder in die Öffentlichkeit und unterbreiten Verbesserungsvorschläge. Ungefähr 50 Behin-
dertenverbände erhalten staatliche Zuschüsse für ihre Arbeit. Die meisten Organisationen 
sind behinderungsspezifisch ausgerichtet. Viele machen Jugendarbeit, manche setzen 
sich schwerpunktmäßig für Kinder und Familien ein.  n
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Die Regierung stellte 2008 eine Strategie vor, 
wie die im Aktionsplan spezifizierten „Zugäng-
lichkeitsziele“ bis 2010 erreicht werden können. 
Die in Kooperation mit der Schwedischen 
Vereinigung von Kommunen und Regionen 
(SALAR) erarbeiteten Vorschläge umfassen drei 
Bereiche:
•	 Beseitigung von Hindernissen an öffent- 

lichen Plätzen
•	 barrierefreier Zugang zu öffentlichen Ver-

kehrsmitteln
•	 barrierefreier Zugang zu öffentlichen Ver- 

waltungsgebäuden.

Die Zusammenarbeit zwischen der Regierung 
und SALAR besteht seit 2010. Die Regierung 
stellte 12 Mio. SEK (1,25 Mio. EUR) zur Ver- 
fügung, damit SALAR und das Zentralamt für 
Wohnungswesen, Bauwesen und Raumord-
nung 2009 und 2010 Gelder für die Bereitstel- 
lung von Informationsmaterial zur Verfügung 
hatten. Für denselben Zeitraum hielt die  
Regierung 150 Mio. SEK (15,6 Mio. EUR) für 
die behindertengerechte Anpassung des Bahn-
systems bereit.

Ein Ziel für 2010 war es, Stockholm zur  
barrierefreisten Hauptstadt weltweit zu  
machen. Die Bemühungen, die Straßen und  
Plätze für jeden zugänglich zu machen, began-
nen 1999 mit der Ausarbeitung einer speziellen 
Zugänglichkeitsstrategie. Der Stadtrat hatte  
für deren Umsetzung bis 2010 jährlich 100  
Mio. SEK (10,42 Mio. EUR) zur Verfügung ge- 
stellt. Davon gingen 10 Mio. SEK (1,04 Mio. 
EUR) pro Jahr in den Umbau von Sportstätten 
und 5 Mio. SEK (0,52 Mio. EUR) in die Anpas-
sung kultureller und städtischer Einrichtungen.

Schweden für die  
weltbeste Barrierefreiheit
Ein Mangel an Zugänglichkeit bedeutet, dass Menschen mit Behinde-
rung nicht dieselben Chancen zur Teilnahme am öffentlichen Leben 
haben wie ihre Mitmenschen. Die schwedische Regierung arbeitet 
gemeinsam mit Verbänden und Organisationen an entsprechenden 
Lösungen.

ERFAHREN SIE MEHR

DIE SCHWEDISCHE  
BÜCHEREI DER SPRECHEN-
DEN UND DER BRAILLE-
BÜCHER (TPB)
wird vollständig von der Regie-
rung finanziert und verleiht in 
Zusammenarbeit mit städtischen 
Büchereien Print- und Audio- 
materialien an Menschen mit  
Sehbehinderung. Hier wird auch 
über die sprechenden Bücher 
und Braille beraten und informiert. 
Studenten erhalten zudem einen 
speziellen Service.
www.tpb.se

DAS HILFSMITTELINSTITUT
ist eine nationale Einrichtung für 
technische Hilfsmittel und Barrie-
refreiheit für Menschen mit Behin-
derung. Jedes Jahr produziert es 
40 bis 60 Berichte, Broschüren, 
Bücher und Filme in schwedi- 
scher – einige auch in englischer –  
Sprache. Mit 13 000 Büchern,  
Berichten und Filmen sowie 250 
Journalen und Magazinen hat das 
Hilfsmittelinstitut außerdem die 
größte Bücherei der nordischen 
Länder zu den Themen Behinde-
rung und technische Hilfsmittel. 
Die Dienstleistungen der Bücherei 
stehen den schwedischen Bür-
gern zur Verfügung.
www.hi.se

DAS ZENTRUM  
FÜR LEICHTLESBAR
arbeitet im Auftrag der Regierung 
und des Reichstags und macht 
Texte zugänglich für Menschen 
mit Leseschwierigkeiten. Es veröf-
fentlicht Bücher und Rundschrei-
ben und hilft dabei, Publikationen 
und Informationen aller Art leichter 
lesbar zu machen.
www.lattlast.se

DAS INDEPENDENT LIVING 
INSTITUTE (ILI)
ist ein Zentrum, das politische 
Richtlinien im Hinblick auf Wahl-
freiheit, Selbstbestimmung, 
Selbstachtung und Würde von 
Menschen mit Behinderung ent- 
wickelt. Das ILI stellt Informa- 
tionen und Trainingsmaterial zur 
Verfügung und entwickelt Dienst-
leistungslösungen für behinderte 
Menschen in Schweden und im 
Ausland.
www.independentliving.org

Inzwischen wird eine Nachfolgestudie 
erarbeitet. 2010 sollen neue Ziele und Per-
spektiven formuliert werden.

Aktuelle Bereiche:
•	 Verbesserung der Zugänglichkeit von 

Straßen, Plätzen, Parks und städtischen 
Einrichtungen

•	 Überzeugungsarbeit bei den Eigentü-
mern, ihre Gebäude behindertengerecht 
anzupassen

•	 Bereitstellung von entsprechendem In-
formationsmaterial für die Einwohner 
Stockholms und anderer Städte

Beispiele von bereits durchgeführ-
ten Maßnahmen:
•	 Das Stockholmer Modell – eine Lösung 

für Fußgängerüberwege mit besonderer 
Kennzeichnung für Menschen mit Mo-
bilitäts- und Sehbehinderung. Für Letz-
tere ist die Anbringung einer bei „Grün“ 
tickenden Hörhilfe unverzichtbar. Für 
Menschen, die auf den Rollstuhl, Rol-
lator oder andere Gehhilfen angewiesen 
sind, ist die Anbringung von Bordstein-
rampen unerlässlich. Inzwischen wur-
den 60 Prozent aller Fußgängerüber-
wege nach dem Stockholmer Modell 
angepasst.

•	 Bushaltestellen wurden hochgesetzt, 
um das Ein- und Aussteigen zu erleich-
tern.

•	 Für Menschen mit Sehbehinderung 
wurden Treppen mit Handläufen und/
oder Trittmarkierungen auf der ersten 
und der letzten Stufe versehen.  n

Barrierefreiheit ist wesentlich für den normalen Alltag
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Nützliche Links
www.av.se – Schwedisches Zentralamt für Arbeitsumwelt
www.do.se – Ombudsperson für Diskriminierungsfragen
www.forsakringskassan.se – Schwedisches Sozialversicherungsamt
www.handisam.se – Schwedische Behörde für die Koordinierung der Behindertenpolitik
www.nhr.se – Schwedischer Verband für Menschen mit neurologischen Behinderungen
www.rikstrafiken.se – Reichsverkehrsamt
www.samhall.se – Samhall
www.skl.se – Schwedische Vereinigung von Kommunen und Regionen
www.skolverket.se – Schwedisches Zentralamt für Kinderbetreuung, Schule und  
Erwachsenenbildung
www.trafikverket.se – Schwedisches Zentralamt für Verkehrswesen

ORGANISATIONEN

DIE KINDEROMBUDSPERSON
setzt die Rechte und Interessen von 
Kindern und jungen Menschen nach 
der UN-Kinderrechtskonvention um.
www.bo.se

DAS AMT FÜR SONDER- 
PÄDAGOGIK
koordiniert die staatliche Unterstüt-
zung im Hinblick auf sonderpädago-
gische Betreuung.
www.spsm.se

DAS ZENTRALAMT FÜR  
GESUNDHEITS- UND SOZIAL-
WESEN
ist eine staatliche Stelle mit Verant- 
wortlichkeiten in den Bereichen 
soziale Dienste, Gesundheits- und 
Krankenpflege, Umweltgesundheit, 
Vorsorge und Überwachung bei an-
steckenden Krankheiten und  
Epidemien.
www.socialstyrelsen.se

DAS ZENTRALAMT FÜR WOH-
NUNGSWESEN, BAUWESEN 
UND RAUMORDNUNG
kümmert sich um die Stadt- und 
Landesplanung, die Verwaltung von 
Land- und Wasserressourcen sowie 
die Bereiche Bauen und Wohnen.  
Andere Arbeitsfelder sind Barriere- 
freiheit und behindertengerechte 
Umbaumaßnahmen.
www.boverket.se

DIE SCHWEDISCHE BEHÖRDE 
FÜR DIE KOORDINIERUNG 
DER BEHINDERTENPOLITIK
koordiniert und bringt die Entwick-
lung im Bereich Behindertenpolitik 
aktiv voran. Sie beschleunigt Ent-
wicklungsprozesse, um sicherzu-
stellen, dass jeder Mensch ungeach-
tet einer Behinderung die gleichen 
Chancen hat, am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen. Handisam un-
tersteht direkt der Regierung.
www.handisam.se

Herausgegeben vom  
Schwedischen Institut
Mai 2010 TS 14
Erfahren Sie mehr auf
www.sweden.se

Das Schwedische Institut (SI) ist eine staatliche 
Behörde, die damit betraut ist, im Ausland das Inter-
esse an und das Vertrauen zu Schweden zu erhöhen. 
Durch strategische Kommunikation und Austausch in 
den Bereichen Kultur, Ausbildung und Wissenschaft 
fördert das SI internationale Kooperationen und  
dauerhafte Beziehungen zu anderen Ländern.

Weitere Informationen über Schweden: auf 
www.sweden.se, über die schwedische Botschaft 
bzw. das schwedische Konsulat in Ihrem Land oder 
über das Schwedische Institut,  
Box 7434, SE-103 91 Stockholm, Schweden
Tel.: +46 8 453 78 00	 si@si.se
www.si.se, www.swedenbookshop.com

Copyright: Vom Schwedischen Institut auf www.sweden.se veröffentlicht. Alle Inhalte sind durch das schwedi-
sche Urheberrechtsgesetz geschützt. Mit Ausnahme von Fotos und Illustrationen sind Vervielfältigung, Verbrei-
tung, Ausstellung, Veröffentlichung oder Sendung des Textes in allen Medien für nichtgewerbliche Zwecke und 
unter Hinweis auf www.sweden.se gestattet.
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Diskriminierung ist illegal

LSS ist ein die rechtlichen Regelungen ergän-
zendes Menschenrechtsgesetz. Es zielt darauf 
ab, Menschen mit schwerer Behinderung 
bessere Chancen zu bieten, ein unabhängiges 
Leben zu führen, gleiche Lebensbedingungen 
zu schaffen und die Teilhabe am öffentlichen 
Leben sicherzustellen – zum Beispiel in Form 
von persönlicher Assistenz im Alltagsleben, 
von Beratungen, von betreutem Wohnen oder 
von Hilfen für Eltern behinderter Kindern. 
Wie sein Name bereits vermuten lässt, kommt 
das Gesetz nur für bestimmte Gruppen von 
behinderten Menschen zur Anwendung. 
Menschen, die nicht darunterfallen, können 
gemäß Sozialhilfegesetz anderweitige Unter- 
stützung bei der Gemeinde beantragen. Ne-
ben dem LSS gibt es einige Gesetze wie das 
Bau- und Planungs- oder das Sozialhilfege-
setz, die spezielle Bestimmungen im Hinblick 
auf behinderte Menschen beinhalten.

In Schweden gibt es außerdem vier Gesetze, 
die die Diskriminierung in verschiedenen  
Bereichen verbieten, zwei davon im Zusam-
menhang mit Behinderung. Die Ombudsper-
son für Diskriminierungsfragen (DO) achtet 
auf die Einhaltung dieser Gesetze. 

Das Antidiskriminierungsgesetz wendet 
sich gegen Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, transsexueller Identität, ethni-
scher Herkunft, Glauben, Behinderung,  
sexueller Orientierung oder Alter.

Das Gesetz über das Verbot der Diskrimi-

Antidiskriminierungsgesetze
Das Gesetz über Hilfs- und Dienstleistungen für Menschen mit be-
stimmten Behinderungen (LSS) wurde 1994 verabschiedet.

nierung und anderer entwürdigender Be-
handlung von Kindern und Schülerinnen 
und Schülern bezieht sich auf Vorschulen, 
Schulen für Kinder mit geistiger Behinde-
rung und Betreuungseinrichtungen.  n
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